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Anfrage 

der Abg. Apfelbeck, Motter 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend vorschriftswidrige Verwendung von Amalgam 

Der Erstunterzeichnerin sind Informationen zugegangen, wonach die 

Universitätszahnklinik in Graz nach wie vor quecksilber-freisetzendes 

Dentalamalgam verwendet, obwohl in einem Bericht des Bundesministers für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst an den Nationalrat, 111-151 d.B., 

eine Verordnung in Aussicht gestellt wird, die vorsieht, daß in Hinkunft 

nur mehr Non-Gamma-2-Amalgame in Verkehr gebracht und am Patienten ange­

wendet werden dürfen. 

Eine Universitätszahnklinik als Stätte der Wissenschaft hätte die Aufgabe, 

Vorbildwirkung und Vorreiterfunktion für die niedergelassenen Zahnärzte 

auszuüben, weshalb die Anfragesteller nicht einsehen, daß hier die Alt­

bestände an gesundheitsschädlichen Amalgamen aufgebraucht werden. 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 

für Gesundheit und öffentlichen Dienst in diesem Zusammenhang die nachstehende 

Anfrage 

1. Wann tritt die im Bericht an den Nationalrat, III-151 d.B., angekündigte 

Verordnung bezüglich Non-Gamma-2-Amalgame in Kraft ? 

2. Ab wann ist die Inverkehrbringung und der Einsatz anderer Amalgame am 

Patienten endgültig verboten ? 

3. Was werden Sie unternehmen, um Universitätszahnkliniken, insbesondere in 

Graz, und ähnliche Institutionen und deren Betreiber auf die von ihnen 

auszuübende Vorbildwirkung aufmerksam zu machen ? 
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